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Was bringt der Rentenpakt?

Der Rentenpakt hat den Bundesrat am 23. Novem­
ber 2018 passiert. Er soll das Rentenniveau bis 
zum Jahr 2025 sichern und setzt eine Haltelinie für 
den Beitragssatz. Darüber hinaus sind höhere 
Leistungen für Kindererziehung und bei Erwerbs­
minderung vorgesehen. Geringverdiener werden 
entlastet.

Wann und unter welchen Voraussetzungen gelten 
die neuen Regelungen? Was sind Haltelinien und 
warum brauchen wir diese? Wer profitiert von der 
„Mütterrente II“? Was ändert sich für Geringver­
diener?

Antworten auf diese und andere Fragen finden Sie 
in dieser Broschüre. Wir geben Ihnen einen Über­
blick über die Neuregelungen des Rentenpakts.
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Haltelinien für Beitragssatz und 
Rentenniveau

Wie hoch ist das Rentenniveau zurzeit? 
Wie hat es sich in den vergangenen Jahren 
entwickelt?
Das Rentenniveau liegt zurzeit bei rund 
48 Prozent. Im Jahr 2000 belief es sich noch 
auf rund 53 Prozent und im Jahr 2010 auf 
51,6 Prozent.

Warum ist das Rentenniveau gesunken?
Um die Finanzierung der Renten angesichts 
des demografischen Wandels auch langfris-
tig zu sichern, wurden in den vergangenen 
Jahrzehnten verschiedene Reformen durch-
geführt. Unter anderem wurde die Formel 
zur jährlichen Anpassung der Renten um 
einen Nachhaltigkeitsfaktor und einen Bei-
tragssatzfaktor ergänzt. Steigt seither die 
Zahl der Rentner schneller als die Zahl der 
Beitragszahler, dämpft der Nachhaltigkeits-
faktor den Anstieg der Renten. Zusätzlich 
wird die Anpassung der Renten über den 
Beitragssatzfaktor gedämpft, wenn der 
Beitragssatz in der Rentenversicherung 
steigt. Bis einschließich 2013 wirkte zusätz-
lich der „Riester-Faktor“ bremsend auf den 
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Anstieg der Renten. Wenn die Rentensteige-
rungen wegen der Wirkung der Dämpfungs-
faktoren niedriger ausfallen als die Lohn
steigerungen, sinkt das Rentenniveau.

Welche Haltelinien waren bisher im Gesetz 
für die Entwicklung des Rentenniveaus und 
des Beitragssatzes vorgesehen?
Nach bisherigem Recht hatte die Bundes
regierung geeignete Maßnahmen vorzu-
schlagen, wenn

>> das Netto-Rentenniveau vor Steuern 
voraussichtlich 46 Prozent bis 2020 und 
43 Prozent bis 2030 unterschreitet und 

>> der Beitragssatz voraussichtlich 20 Pro-
zent bis 2020 und 22 Prozent bis 2030 
überschreitet.

Welche Haltelinien sieht das neue Gesetz bis 
2025 vor?
Das Gesetz sieht die Einführung weiterer 
Haltelinien bis 2025 vor: Mit einer Haltelinie 
soll das Rentenniveau bis 2025 bei 48 Pro-
zent abgesichert werden, mit einer anderen 
Haltelinie soll verhindert werden, dass der 
Beitragssatz bis 2025 über 20 Prozent steigt. 
Gleichzeitig wird festgelegt, dass der Bei-
tragssatz bis 2025 die Marke von 18,6 Pro-
zent nicht unterschreitet. Für 2019 wird der 
Beitragssatz per Gesetz auf 18,6 Prozent 
festgelegt.

Wie funktioniert die im Gesetz vorgesehene 
Haltelinie beim Rentenniveau?
Nach der neuen gesetzlichen Regelung 
wird das Absinken des Rentenniveaus auf 
unter 48 Prozent durch die Einführung 
einer Niveauschutzklausel in der Renten
anpassungsformel verhindert. Die Niveau-
schutzklausel stellt sicher, dass der aktuelle 
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Rentenwert im Rahmen der jährlichen 
Rentenanpassung so anzuheben ist, dass 
das Sicherungsniveau vor Steuern mindes-
tens 48 Prozent beträgt.

Wie werden die Haltelinien finanziert?
Die Einhaltung der Beitragsobergrenze und 
der Sicherungsniveaugrenze wird durch die 
Bereitstellung zusätzlicher Bundesmittel 
abgesichert. Diese Mittel werden vom Bund 
bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Dafür soll 
im Bundeshaushalt Vorsorge getroffen wer-
den. Zusätzlich leistet der Bund in den Jah-
ren 2022 bis 2025 Sonderzahlungen in Höhe 
von zunächst 500 Millionen je Jahr.
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Verbesserungen für Erwerbs­
minderungsrentner

Warum werden die bestehenden Regelungen 
bei den Erwerbsminderungsrenten 
geändert?
Die Zahlen der Grundsicherungsstatistik 
belegen, dass Menschen, die eine Erwerbs-
minderungsrente beziehen, vergleichsweise 
oft ergänzend Leistungen der Grundsiche-
rung erhalten. Ende 2017 waren dies rund 
15,2 Prozent aller Bezieher einer Erwerbs-
minderungsrente. Damit hat sich die Quote 
in den letzten zehn Jahren in etwa verdrei-
facht.

Welche Verbesserungen gab es 2014 bei den 
Erwerbsminderungsrenten?
Mit dem Rentenpaket 2014 wurde die Zu-
rechnungszeit bei Rentenneuzugängen ab 
1. Juli 2014 um zwei Jahre verlängert. 
Erwerbsgeminderte wurden dadurch so 
gestellt, als hätten sie mit ihrem bisherigen 
Einkommen bis zum 62. statt wie vorher bis 
zum 60. Geburtstag weitergearbeitet. Das 
heißt, es werden zusätzliche Zeiten berück-
sichtigt, für die keine Beiträge gezahlt wur-
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den. Die Zurechnungszeit steigert so die 
Rente. Darüber hinaus wirken sich seither 
eventuelle Einkommenseinbußen in den 
letzten vier Jahren vor Eintritt der Erwerbs-
minderung nicht mehr negativ auf die Ren-
tenhöhe aus.

Wie stark sind die Erwerbsminderungs­
renten durch die Neuregelungen in 2014 
gestiegen?
Durch die Verlängerung der Zurechnungs-
zeit vom 60. auf das 62. Lebensjahr fallen 
volle Erwerbsminderungsrenten im Monat 
durchschnittlich um 40 Euro höher aus.

Wie sehen die Verbesserungen aus, die zum 
1. Januar 2018 in Kraft getreten sind?
Bei Rentenneuzugängen ab dem 1. Janu-
ar 2018 wurde die Zurechnungszeit schritt
weise um weitere drei Jahre verlängert. Ab 
einem Rentenbeginn im Jahr 2024 würden 
Erwerbsgeminderte dann so gestellt, als ob 
sie mit ihrem bisherigen durchschnittlichen 
Einkommen bis zum 65. Geburtstag weiter-
gearbeitet hätten.

Welche Änderungen sind mit der im gerade 
verabschiedeten Gesetz vereinbarten 
Neuregelung bei den Erwerbsminderungs­
renten verbunden?
Mit der Neuregelung wird die Zurechnungs-
zeit ab dem 1. Januar 2019 nicht schritt
weise sondern in einem Schritt auf 65 Jahre 
und acht Monate angehoben. Ab dem 
1. Januar 2020 steigt die Zurechnungszeit 
bis 2027 in jedem Jahr um einen Monat, 
danach jährlich um zwei Monate. Dieser 
Prozess endet im Jahr 2031, wenn die regu-
läre Altersgrenze von 67 Jahren erreicht ist.
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Wie stark werden die Erwerbsminderungs­
renten aufgrund der Neuregelung voraus­
sichtlich steigen?
Die Verlängerung der Zurechnungszeit in 
einem Schritt wird Erwerbsminderungs
renten mit einem Rentenbeginn ab dem Jahr 
2019 um circa 70 Euro monatlich erhöhen, 
wenn man die durchschnittliche Bewertung 
für Zurechnungszeiten zugrunde legt.

Wer ist von der Neuregelung bei den 
Erwerbsminderungsrenten betroffen?
Es profitieren alle Erwerbsminderungs
rentenzugänge mit einem Rentenbeginn ab 
Januar 2019 von der beabsichtigten Neu
regelung.

Welche Kosten sind mit der Neuregelung 
verbunden?
Die Bundesregierung geht von Mehraus
gaben in Höhe von 100 Millionen Euro im 
Jahr 2019 aus. Bis 2025 wird mit einem 
Anstieg der Kosten auf eine Milliarde Euro 
pro Jahr gerechnet.
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Ausbau der Mütterrente

Was versteht man unter „Mütterrente“ und 
welche Verbesserungen sind damit 
verbunden?
Mit dem Begriff Mütterrente ist eine bessere 
Anerkennung von Erziehungszeiten für 
Kinder gemeint, die vor 1992 geboren wur-
den. Für sie wurden bis zum 30. Juni 2014 
bis zu einem Jahr Kindererziehungszeit 
berücksichtigt. Seit dem 1. Juli 2014 wird 
ein zusätzliches Jahr mit Kindererziehungs-
zeiten angerechnet.

Welche Kosten sind mit der 2014 einge­
führten Verbesserung bei der „Mütterrente“ 
verbunden?
Die Kosten der „Mütterrente I“ lagen 2017 
bei rund 7,3 Milliarden Euro.

Worauf hat sich die Bundesregierung bei der 
„Mütterrente II“ geeinigt?
Künftig bekommen alle Mütter und Väter, 
für vor 1992 geborene Kinder pro Kind bis 
zu einem halben Jahr Erziehungszeit zusätz-
lich bei der Rente angerechnet. Dies ent-
spricht bis zu einem zusätzlichen halben 
Rentenpunkt.
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Pro Kind sind also künftig bis zu 30 Monate 
Kindererziehungszeit möglich, das ent-
spricht bis zu zweieinhalb Rentenpunkten.

Wie wirkt sich ein halber Rentenpunkt auf 
die Rentenhöhe aus?
Ein Rentenpunkt im Osten liegt seit 1. Ju
li 2018 bei 30,69 Euro im Monat. Ein hal-
ber Rentenpunkt macht hier also rund 
15,35 Euro aus. Im Westen liegt der Renten-
punkt zurzeit bei 32,03 Euro. Ein halber 
Rentenpunkt West entspricht also rund 
16,02 Euro im Monat.

Wann wird die neue Mütterrente aus­
gezahlt?
Wer ab 1. Januar 2019 neu in Rente geht, 
erhält die Mütterrente von der ersten Ren-
tenzahlung an. Bei den rund 9,7 Millionen 
Müttern und Vätern, deren Rente bereits vor 
Januar 2019 begonnen hat, erfolgt die zu-
sätzliche Zahlung automatisch bis Mitte 
nächsten Jahres. Für die Zeit ab 1. Janu
ar 2019 erhalten die Betroffenen eine Nach
zahlung. Die Rentenversicherung stellt damit 
sicher, dass jeder die Leistung erhält, die 
ihm nach der Neuregelung zusteht. Die 
Auszahlung der neuen Leistung erfolgt 
damit wie bei der Einführung der Mütter-
rente im Jahr 2014.

Muss die Mütterrente beantragt werden?
Ein gesonderter Antrag auf die Mütterrente 
ist grundsätzlich nicht notwendig. Lediglich 
Adoptiv- und Pflegeeltern, die Mütterrente 
beanspruchen, müssen bei ihrem zuständi-
gen Rentenversicherungsträger formlos 
einen Antrag stellen.
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Wie viele Mütter und Väter werden von der 
„Mütterrente II“ profitieren?
Von der „Mütterrente II“ werden circa 
9,7 Millionen Rentnerinnen und Rentner 
profitieren.

Welche Kosten sind mit dieser Neuregelung 
verbunden?
Die Kosten für die „Mütterrente II“ werden 
auf rund 3,8 Milliarden Euro pro Jahr ge-
schätzt.

Wer trägt die Kosten der Mütterrente I 
und II?
Für die Mehrausgaben durch die Mütter
rente I und II ist keine gesonderte Erstattung 
aus Steuermitteln vorgesehen. Der allgemei-
ne Bundeszuschuss wird zwar in den Jahren 
2019 bis 2022 in vier gleichmäßigen Schrit-
ten um letztlich insgesamt 2,0 Milliarden 
Euro jährlich anwachsen. Jedoch werden 
die anfallenden Mehrausgaben für die Müt-
terrente damit nur zu einem Teil gedeckt.
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Ausweitung der Midi-Job-Grenze

Was sind Midi-Jobs?
Von einem Midi-Job wird gesprochen, wenn 
ein Arbeitnehmer regelmäßig monatlich 
mehr als 450 und höchstens 850 Euro ver-
dient.

Wie sind Midi-Jobber bislang rentenver­
sichert?
Bei Midi-Jobs besteht Versicherungspflicht 
in der Rentenversicherung. Midi-Jobber 
erwerben daher immer eigene Ansprüche in 
der Rentenversicherung. Midi-Jobber zahlen 
aber nur einen reduzierten Beitragsanteil 
zur Rentenversicherung, wodurch auch nur 
reduzierte Rentenanwartschaften erworben 
werden. Die Beitragshöhe richtet sich nach 
dem Verdienst in der Gleitzone zwischen 
450 und 850 Euro.

Was wird durch die Neuregelung bei 
Midi-Jobs geändert?
Mit der gesetzlichen Neuregelung werden 
Geringverdiener stärker bei den Sozial
versicherungsbeiträgen entlastet. Dafür wird 
die bisherige Gleitzone auf Arbeitsentgelte 
von 450,01 Euro bis 1 300 Euro (bisher 
850 Euro) zum sogenannten Übergangs
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bereich für sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungen ausgeweitet. Die entrichte-
ten geringeren Rentenversicherungsbeiträge 
sollen künftig nicht mehr zu geringeren 
Rentenleistungen führen.

Wie soll die Entlastung bei den Sozial­
versicherungsbeiträgen bei gleichzeitig 
weiterbestehendem Leistungsumfang 
finanziell ausgeglichen werden? Welche 
Kosten entstehen mit der Neuregelung?
Ein finanzieller Ausgleich für die Beitrags-
mindereinnahmen der Rentenversicherung 
ist nicht vorgesehen. Die Mindereinnahmen 
der Rentenversicherung belaufen sich vor-
aussichtlich auf 200 Millionen Euro im Jahr.
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Inkrafttreten

Welche Regelungen treten zum 1. Januar 
2019 in Kraft?
Die verbesserte Anrechnung von Kinder
erziehungszeiten sowie die Verbesserungen 
bei den Erwerbsminderungsrenten treten 
zum 1. Januar 2019 in Kraft. Des Weiteren 
gelten die Haltelinien für den Beitragssatz 
und das Rentenniveau ebenfalls ab dem 
1. Januar 2019.

Welche Regelung tritt zum 1. Juli 2019 in 
Kraft?
Die bisherige Gleitzone auf Arbeitsentgelte 
wird ab dem 1. Juli 2019 zum sogenannten 
Übergangsbereich von 450,01 Euro bis 
1 300 Euro ausgeweitet.
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Nur einen Schritt entfernt: 
Ihre Rentenversicherung

Sie haben noch Fragen? Sie benötigen Informa
tionen oder wünschen eine individuelle Beratung? 
Wir sind für Sie da: kompetent, neutral, kostenlos.

Mit unseren Informationsbroschüren
Unser Angebot an Broschüren ist breit gefächert. 
Was Sie interessiert, können Sie online auf 
www.deutsche-rentenversicherung.de bestellen 
oder herunterladen. Hier weisen wir auch auf 
besondere Beratungsangebote hin.

Am Telefon
Ihre Fragen beantworten wir am kostenlosen 
Servicetelefon. Dort können Sie auch Informations-
material und Formulare bestellen oder den passen
den Ansprechpartner vor Ort erfragen. Sie erreichen 
uns unter 0800 1000 4800.

Im Internet
Unter www.deutsche-rentenversicherung.de 
steht Ihnen unser Angebot rund um die Uhr zur 
Verfügung. Sie können sich über viele Themen 
informieren sowie Vordrucke und Broschüren 
herunterladen oder bestellen. Mit unseren Online- 
Diensten können Sie sicher von zu Hause aus Ihre 
Angelegenheiten erledigen.

Im persönlichen Gespräch
Ihre nächstgelegene Auskunfts- und Beratungsstelle 
finden Sie auf der Startseite unseres Internets oder 
Sie erfragen sie am Servicetelefon. Dort können Sie 
auch bequem einen Termin vereinbaren oder Sie 
buchen ihn online. Mobil hilft Ihnen unsere App 
iRente.

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
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Versichertenberater und Versichertenälteste
Auch unsere ehrenamtlich tätigen Versicherten-
berater und Versicherten ältesten sind in unmittel-
barer Nachbarschaft für Sie da und helfen Ihnen 
beispielsweise beim Ausfüllen von Antragsformu-
laren.

Ihr kurzer Draht zu uns

0800 1000 4800 ( kostenloses 
Servicetelefon) 
 www. deutsche­rentenversicherung.de 
info@deutsche­rentenversicherung.de

Unsere Partner
Auch bei den Versicherungsämtern der Städte und 
Gemeinden können Sie Ihren Rentenantrag stellen, 
Vordrucke erhalten oder Ihre Versicherungsunter-
lagen weiterleiten lassen.

Die Träger der Deutschen Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung  
 Baden­Württemberg
Gartenstraße 105, 76135 Karlsruhe
Telefon 0721 825-0

Deutsche Rentenversicherung  
Bayern Süd
Am Alten Viehmarkt 2, 84028 Landshut
Telefon 0871 81-0

Deutsche Rentenversicherung  
Berlin­Brandenburg 
Bertha-von-Suttner-Straße 1
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 551-0

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
mailto:info%40deutsche-rentenversicherung.de?subject=
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Deutsche Rentenversicherung  
Braunschweig-Hannover
Lange Weihe 6, 30880 Laatzen
Telefon 0511 829-0

Deutsche Rentenversicherung  
Hessen
Städelstraße 28, 60596 Frankfurt am Main
Telefon 069 6052-0

Deutsche Rentenversicherung  
Mitteldeutschland
Georg-Schumann-Straße 146, 04159 Leipzig
Telefon 0341 550-55

Deutsche Rentenversicherung  
Nord
Ziegelstraße 150, 23556 Lübeck
Telefon 0451 485-0

Deutsche Rentenversicherung  
Nordbayern
Wittelsbacherring 11, 95444 Bayreuth
Telefon 0921 607-0

Deutsche Rentenversicherung  
Oldenburg-Bremen
Huntestraße 11, 26135 Oldenburg
Telefon 0441 927-0

Deutsche Rentenversicherung  
Rheinland
Königsallee 71, 40215 Düsseldorf
Telefon 0211 937-0

Deutsche Rentenversicherung  
Rheinland-Pfalz
Eichendorffstraße 4-6, 67346 Speyer
Telefon 06232 17-0
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Deutsche Rentenversicherung  
Saarland
Martin-Luther-Straße 2-4, 66111 Saarbrücken
Telefon 0681 3093-0

Deutsche Rentenversicherung  
Schwaben
Dieselstraße 9, 86154 Augsburg
Telefon 0821 500-0

Deutsche Rentenversicherung  
Westfalen
Gartenstraße 194, 48147 Münster
Telefon 0251 238-0

Deutsche Rentenversicherung  
Bund
Ruhrstraße 2, 10709 Berlin
Telefon 030 865-0

Deutsche Rentenversicherung  
Knappschaft-Bahn-See
Pieperstraße 14-28, 44789 Bochum
Telefon 0234 304-0

QR Code ist eine eingetragene Marke der Denso 
Wave Incorporated.



Die gesetzliche Rente ist und bleibt 
der wichtigste Baustein für die Alters­
sicherung.

Kompetenter Partner in Sachen  
Altersvorsorge ist die Deutsche  
Rentenversicherung. Sie betreut  
mehr als 53 Millionen Versicherte  
und fast 21 Millionen Rentner.

Die Broschüre ist Teil unseres 
umfangreichen Beratungsangebotes.

Wir informieren.  
Wir beraten. Wir helfen.  
Die Deutsche Rentenversicherung
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